Hier einige Ideen zur Stellungnahme zum Gesetzesentwurf „Tiroler Kinderbildung- und Kinderbetreuungsgesetz Neu“, die die Berufsgruppe ausgearbeitet hat:

1) § 2: Begriffsbestimmungen: es wird darin von pädagogischem Fachpersonal gesprochen. Genaue Definition fehlt – von wem ist hier die Rede? Ausbildung und Qualifikation muss für alle festgehalten sein!

2) § 10 Absatz 3a: es heißt: die Betreuung durch zwei pädagogische Fachkräfte, von denen eine über die Anstellungserfordernisse nach § 31 Absatz 1 lit.c verfügt…Über welche Ausbildung verfügt die zweite „pädagogische Fachkraft“? Wieder ist unklar, welche Ausbildung Mindeststandard sein muss!

3) § 10 Absatz 5: es heißt: geringfügige Überschreitung der zulässigen Kinderhöchstzahl. Es fehlt die genaue Definition – was heißt „geringfügig“ (26 Kinder, 30 Kinder…?)? Durch die fehlende Definierung kann die Überschreitung willkürlich durchgesetzt werden.

4) § 12 Absatz 2a: es heißt: Bodenfläche mindestens 2,5 m² für jedes Kind. Bei Neubauten sollten 3 m²/Kind zur Verfügung stehen. Auch das Alter der Kinder sollte berücksichtigt werden (z.B. brauchen Hortkinder mehr Platz). Wird das pädagogische Fachpersonal nicht in die Flächenberechnung einbezogen?

5)  § 12 Absatz 2f: es heißt: die erforderlichen Nebenräume…. Welche sind das? Genaue Definition fehlt.

6)  § 20 Heilpädagogische Gruppen: ist diese Form der Bildung und Betreuung überhaupt noch zeitgemäß?

7)  § 28 Absatz 3: es heißt: …dass die Kinder von einer geeigneten Person begleitet werden…..Es fehlt hier die genaue Altersangabe der verantwortlichen Begleitperson.

8)  § 29 Absatz 4b: es heißt: …in der Kernzeit je 15 der in den Kindergartengruppen betreuten Kinder….Es soll gesetzlich ab 12 Kindern eine zusätzliche Betreuungsperson notwenig sein!

9)   § 29 Absatz 5: es heißt:….für jede Hortgruppe ist darüber hinaus in der Kernzeit eine Assistenzkraft  …..Für jede Hortgruppe benötigt es dringend 2 pädagogische Fachkräfte! 
10)  § 29 Absatz 7: es heißt:…im Falle der Abwesenheit….Eine Assistentin kann die Gruppe nicht alleine leiten. Es soll Fachpersonal bei Ausfällen zur Verfügung stehen (z.B. qualifizierte Springerinnen vom Land)!

11)  § 31 Anstellungserfordernisse: Es fehlt völlig eine verpflichtende Ausbildung zur Kindergartenassistentin. Bei Neuanstellungen sollte eine (berufsbegleitende) Ausbildung innerhalb von 3 Jahren erfolgen.

12)  § 33 Absatz 1e: es heißt:…einen Kurs in Erster Hilfe…..Verpflichtende Ausbildung für Leiterinnen sollte an erster Stelle stehen. Die Ausbildung sollte innerhalb von 3 Jahren erfolgen. Zur Ausübung der Leitungsfunktion sollte eine 5jährige Berufspraxis Voraussetzung sein.

Dienstrecht:

1) Der Leiterin soll für Leitertätigkeiten ausreichend Zeit außerhalb der Gruppe zur Verfügung stehen – gestaffelt nach Gruppenanzahl der Einrichtung.

2) Fortbildung für pädagogisches Fachpersonal muss für mindestens 5 Tagen im Jahr verpflichtend sein (die Hälfte davon in der Dienstzeit)!

3) Vorbereitungszeit: Bei einer Vollbeschäftigung 34 Kinderdienststunden – 6 Vorbereitungsstunden (schriftliche Vorbereitung, Reflexionen, Kinderbeobachtungsbögen, Teamsitzungen, Elterngespräche, ….)

Berechnungsschlüssel: 15 % - 20% der Dienstzeit sollte Vorbereitungszeit für qualitätsvolle Arbeit im KG sein!

! Berufsbezeichnung sind uns wichtig: KINDERKRIPPENPÄDAGOGIN





KINDERGARTENPÄDAGOGIN





HORTPÄDAGOGIN

Auszüge aus der Stellungnahme der Berufsgruppe der Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortpädagoginnen Tirols, die an das Land Tirol erging
